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                          IWF-Handbuch 2005-2008 

                                                                    (1. Ausgabe) 
                                                  II. Die technischen Regeln der IWF 

Anmerkungen des Übersetzers: 

Die vorliegende Übersetzung gibt den Stand der technischen Regeln der IWF wieder, so wie er sich nach dem IWF-Kongress im März 2005 in Istanbul darstellt und 2005 offiziell von der IWF in englischer Sprache veröffentlicht worden ist.
Der Übersetzer war bemüht,so wortgetreu wie möglich und dabei aber aus fachlicher Sicht so sinngerecht wie erforderlich zu übersetzen.Dafür,dass dabei oft stilistische Abstriche zu machen waren,möge ihm Nachsicht gewährt werden. 

1 
Das Wettkampfprogramm 

1.1 
Die beiden Disziplinen 

1.1.1 
Im Gewichtheben kennt die IWF zwei Disziplinen, die in der folgenden Reihenfolge ausgeführt werden müssen: 

a) Reißen 

b) Umsetzen und Stoßen 

1.1.2 
Beide Disziplinen müssen mit zwei Händen ausgeführt werden. 

1.1.3 
In jeder Disziplin sind maximal drei (3) Versuche zugelassen. 

1.2 
Teilnehmer 

1.2.1 
Im Gewichtheben werden Wettkämpfe für Männer und Frauen durchgeführt. 

Die Athleten² starten entsprechend ihrem Körpergewicht in den in diesen Regeln festgelegten Klassen. 

1.2.2 
Die IWF kennt in ihren Aktivitäten drei Altersgruppen: 

1) JUGEND: bis einschließlich siebzehn (17) Jahre 

2) JUNIOREN: bis einschließlich zwanzig (20) Jahre 

3) SENIOREN 

Anmerkung 1: Alle Altersgruppen werden nach dem Geburtsjahr des Athleten berechnet. 

Anmerkung 2: Das Mindestalter für die Teilnahme an Weltmeisterschaften, 

Juniorenweltmeisterschaften und Universitätsweltmeisterschaften sowie anderen offenen internationalen Wettkämpfen für Männer und Frauen sind fünfzehn (15) Jahre. 

Anmerkung 3: Das Mindestalter für die Teilnahme an den Olympischen Spielen für Männer und Frauen ist sechzehn (16) Jahre. 

Anmerkung 4: Das Mindestalter für die Teilnahme an den Jugendwettkämpfen ist dreizehn (13) Jahre. 

1.3 
Gewichtsklassen 

1.3.1 
Es gibt acht (8) Gewichtsklassen bei den Männern (Junioren und Senioren).
Alle Wettkämpfe nach IWF-Regeln müssen in folgenden Gewichtsklassen 

unter Einhaltung der folgenden Reihenfolge durchgeführt werden: 

1   -56 kg 

2   -62 kg 

3   -69 kg 

4   -77 kg 

5   -85 kg 

6   -94 kg 

7  -105 kg 

8 +105 kg 
1.3.2 
Es gibt sieben (7) Gewichtsklassen bei den Frauen (Junioren und Senioren). 

Alle Wettkämpfe nach IWF-Regeln müssen in folgenden Gewichtsklassen 

unter Einhaltung der folgenden Reihenfolge durchgeführt werden: 

1   -48 kg 

2   -53 kg 

3   -58 kg 

4   -63 kg 

5   -69 kg 

6   -75 kg 

7  +75 kg
² In der Folge steht der Begriff „Athleten“ jeweils für weibliche und männliche Gewichtheber 

1.3.3
Es gibt acht (8) Gewichtsklassen bei der männlichen Jugend (Jungen): 

1   -50 kg 

2   -56 kg 

3   -62 kg 

4   -69 kg 

5   -77 kg 

6   -85 kg 

7   -94 kg 

8  +94 kg 
Es gibt sieben (7) Gewichtsklassen bei der weiblichen Jugend (Mädchen): 

1   -44 kg 

2   -48 kg 

3   -53 kg 

4   -58 kg 

5   -63 kg 

6   -69 kg 

7  +69 kg 
1.3.4 
Bei Weltmeisterschaften und Kontinentalmeisterschaften, kontinentalen, regionalen oder anderen Wettkämpfen der Männer darf jedes Land ein Team von acht (8) Athleten und zusätzlich zwei (2) Ersatzathleten stellen, die sich über alle Gewichtsklassen verteilen können, wobei maximal zwei (2) Athleten pro Klasse zugelassen sind. Für die Olympischen Spiele gilt Punkt 3.3 der IWF By-laws. 
1.3.5
Bei Weltmeisterschaften und Kontinentalmeisterschaften, kontinentalen, 

regionalen oder anderen Wettkämpfen der Frauen darf jedes Land ein Team von sieben (7) Athletinnen und zusätzlich zwei (2) Ersatzathletinnen stellen, die sich über alle Gewichtsklassen verteilen können, wobei maximal zwei (2) Athleten pro Klasse zugelassen sind. Für die Olympischen Spiele gilt Punkt 3.3 der IWF By-laws. 

1.3.6 
Während eines Wettkampfes darf ein Athlet nicht in mehr als einer Gewichtsklasse starten. 

2 
Die beiden Disziplinen 

2.1 
Das Reißen
2.1.1
Die Hantel liegt horizontal vor den Beinen des Athleten. Sie wird mit beiden Händen – Handflächen nach unten – gefasst und in einer einzigen Bewegung von der Plattform bis zur völligen Streckung der Arme über den Kopf gezogen, wobei entweder ein Ausfallschritt oder eine Hocke ausgeführt wird. 

Während dieser kontinuierlichen Bewegung darf die Hantel an Oberschenkeln und Becken entlang gleiten. Kein Teil des Körpers außer den Füßen darf während der Ausführung der Übung die Plattform berühren. Das gehobene Gewicht muss in der Endposition (Arme und Beine gestreckt, die Füße auf einer Linie parallel zu Körper und Hantel) bewegungslos gehalten werden, bis die Kampfrichter das Signal zum Absetzen der Hantel auf die Plattform geben. Der Athlet darf in beliebiger Zeit versuchen, aus dem Ausfall oder der Hocke hoch zu kommen. Die Kampfrichter geben das Signal zum Absetzen der Hantel, sobald der Athlet in allen Teilen des Körpers bewegungslos verharrt. 

2.2 
Das Umsetzen und Stoßen 
2.2.1 
erster Teil: das Umsetzen
Die Hantel liegt horizontal vor den Beinen des Athleten. Sie wird mit beiden Händen – Handflächen nach unten – gefasst und in einer einzigen Bewegung von der Plattform bis zu den Schultern gezogen, wobei entweder ein Ausfallschritt oder eine Hocke ausgeführt wird. Während dieser kontinuierlichen Bewegung darf die Hantel an Oberschenkeln und Becken entlang gleiten. Die Hantel darf die Brust nicht vor Erreichen der Endposition berühren. Hierbei ruht sie auf den Schlüsselbeinen, auf der Brust oberhalb der Brustwarzen oder auf den vollkommen gebeugten Armen. Der Athlet darf in beliebiger Zeit versuchen, aus dem Ausfall oder der Hocke hoch zu kommen. Vor Ausführung des Stoßens müssen die Beine gestreckt und die Füße auf einer Linie parallel zu Körper und Hantel sein. 

2.2.2 
zweiter Teil: das Stoßen 
Der Athlet beugt die Beine und streckt sie wieder genauso wie die Arme, um die Hantel auf die nach oben völlig gestreckten Arme zu bringen. Er oder sie bringt die Füße wieder auf dieselbe Linie, Arme und Beine vollkommen gestreckt, und erwartet bewegungslos das Signal der Kampfrichter zum Absetzen der Hantel auf die Plattform. Die Kampfrichter geben das Signal zum Absetzen der Hantel, sobald der Athlet in allen Teilen des Körpers bewegungslos verharrt. 
Wichtige Bemerkung:
Nach dem Umsetzen und vor dem Stoßen darf der Athlet die Position der Hantel korrigieren. Dies darf nicht zu Verwirrung führen. Es bedeutet nicht, dass dem Athleten zwei Versuche zum Ausstoßen eingeräumt werden, sondern soll ihm erlauben, dass 
a)
die Daumen anders positioniert werden bzw. der Hakengriff gelöst wird, falls diese Technik verwendet wurde; 

b) 
die Hantel tiefer gelegt werden kann um auf den Schultern zu liegen, wenn die Hantel nach dem Umsetzen zu hoch liegt und damit die Atmung behindert oder Schmerzen verursacht; 

c) 
die Griffweite verändert wird. 

2.3 
Allgemeine Regeln für beide Disziplinen 

2.3.1
Die Grifftechnik bekannt als „Hakengriff“ ist erlaubt. Sie besteht darin, dass beim Greifen der Hantel das letzte Daumenglied mit den anderen Fingern derselben Hand bedeckt wird. 

2.3.2 
Jeder nicht zu Ende geführter Versuch, bei dem die Hantel Kniehöhe erreicht hat, ist von den Kampfrichtern als „ungültig“ zu bewerten. 

2.3.3 
Nach dem Signal der Kampfrichter zum Absetzen der Hantel muss sie der Athlet vor seinem Körper ablegen und darf sie nicht fallen lassen - weder absichtlich noch unbeabsichtigt. Der Griff an der Hantel darf gelöst werden, wenn diese die Höhe der Taille passiert hat. 

2.3.4 
Ein Wettkampfteilnehmer, der seine Ellbogen wegen anatomischer Deformation nicht vollständig strecken kann, muss diese Tatsache den drei Kampfrichtern und der Jury vor Beginn des Wettkampfes mitteilen. 

2.3.5 
Beim Hockereißen oder Hockeumsetzen darf der Athlet das Aufstehen durch Schwing oder Schaukelbewegungen des Körpers unterstützen. 

2.3.6 
Der Gebrauch von Fett, Öl, Wasser, Talkum oder ähnlichen Gleitmitteln auf den Oberschenkeln ist verboten. Bei Ankunft im Wettkampfbereich dürfen die Athleten keinerlei Mittel oder Substanzen auf den Oberschenkeln haben. Ein Athlet, der irgendein Gleitmittel aufgetragen hat, wird angewiesen dieses zu entfernen. Während des Entfernens läuft die Uhr weiter. 

2.3.7 
Der Gebrauch von Kreide (Magnesia) an Händen, Oberschenkeln usw. ist erlaubt. 

2.4 
Unkorrekte Bewegungen und Stellungen in beiden Disziplinen 

2.4.1
Ziehen aus dem Hang. 

2.4.2
Berühren der Plattform mit irgendeinem Körperteil außer den Füßen. 

2.4.3 
ungleichmäßige oder unvollständige Streckung der Arme am Ende des Versuchs. 

2.4.4
Pause während des Streckens der Arme. 

2.4.5 
Beenden des Versuchs mit Nachdrücken. 

2.4.6 
Beugen und Wiederstrecken der Ellbogen beim Aufstehen aus Hocke oder Ausfall. 

2.4.7
Verlassen der Plattform während der Ausführung des Versuchs, d.h. Berühren des Bereichs außerhalb der Plattform mit irgendeinem Körperteil. 

2.4.8 
Absetzen der Hantel auf der Plattform vor dem Signal der Kampfrichter. 

2.4.9 
Fallenlassen der Hantel nach dem Signal der Kampfrichter. 

2.4.10 
Beendigung der Übung, ohne dass Füße und Hantel in einer Linie und parallel zur Körperachse sind. 

2.4.11 
Absetzen der Hantel nicht vollständig auf der Plattform, d.h. die gesamte Hantel muss zuerst die Plattform berühren. 

2.5 
Unkorrekte Bewegungen beim Reißen 

2.5.1
Pause während der Aufwärtsbewegung der Hantel. 

2.5.2 
Berührung des Kopfes des Athleten mit der Hantel. 

2.6 
Unkorrekte Bewegungen beim Umsetzen 

2.6.1
Ablegen der Hantel auf der Brust vor dem Drehen der Ellbogen. 

2.6.2 
Berühren der Oberschenkel oder der Knie mit den Ellbogen oder den Oberarmen. 

2.7 
Unkorrekte Bewegungen beim Stoßen 

2.7.1 
Jeder erkennbare und nicht komplett ausgeführte Versuch auszustoßen; 

dies beinhaltet das Absenken des Körpers oder das Beugen der Knie. 

2.7.2 
Jede absichtliche Oszillation der Hantel um einen Vorteil zu erlangen. Der Athlet und die Hantel müssen vor Beginn des Ausstoßes bewegungslos werden. 

3 
Geräte und Dokumente 

3.1 
Die Hantel 

3.1.1 
Bei Gewichtheberwettkämpfen unter IWF-Gerichtsbarkeit dürfen nur Hanteln benutzt werden, die den IWF-Spezifikationen entsprechen und die Anerkennung der IWF haben. 

3.1.2 
Die Hantel besteht aus folgenden Teilen: 

i) der Hantelstange 
ii) den Scheiben 

iii) 
den Verschlüssen 

3.1.2.1
 i) 
Hantelstange 

Die Hantelstange der Männer wiegt 20 kg, die der Frauen wiegt 15 kg; beide müssen die Spezifikationen der Diagramme im Anhang erfüllen. 

3.1.2.2 
ii)   Scheiben 

Die Scheiben müssen folgende Spezifikationen erfüllen: 
a)   Sie müssen folgende Gewichte und Farben aufweisen: 

25 kg rot 

20 kg blau 

15 kg gelb 

10 kg grün 

  5 kg weiß 

  2,5 kg rot 

  2 kg blau 

  1 kg grün 

  0,5 kg weiß 
b)   Durchmesser der größten Scheiben:
      450 mm ± 1 mm. 
c)   die 450 mm-Scheiben müssen mit Gummi oder Plastik ummantelt und dauerhaft gefärbt 

                   sein(zumindest am Rand bemalt).
d)   die Scheiben leichter als 10 kg dürfen aus Metall oder anderen zugelassenen Materialien gefertigt

      sein.
e)   alle Scheiben müssen eine deutlich lesbare Gewichtsangabe aufweisen. 

3.1.2.3
iii)   Verschlüsse 
Um die Scheiben an der Hantel zu sichern, muss jede Hantel für Männer und Frauen mit zwei Verschlüssen von je 2,5 kg Gewicht ausgestattet sein. 

3.1.3 
Für jeden einzelnen Bestandteil der Hantel mit mehr als 5 kg Nenngewicht muss eine Toleranz von + 0,1 % und -0,05 % eingehalten werden. Für Teile mit 5 kg Nenngewicht oder weniger darf eine Toleranz von +10 Gramm und – 0 Gramm pro Teil nicht überschritten werden. 

3.1.4
Die Hantel muss mit den größten und schwersten Scheiben innen beladen werden gefolgt von den kleineren Scheiben in nach Gewicht absteigender Reihenfolge nach außen hin. Sie müssen so aufgesteckt werden, dass die Kampfrichter das Gewicht jeder Scheibe lesen können. Die Scheiben müssen mit Hilfe der Verschlüsse an der Hantel gesichert werden. 

3.1.5
Markierungen an der Hantel: Gewichtheberhanteln müssen farbige Identifizierungszeichen aufweisen, um deren Erkennung zu erleichtern. Die Männerhantel muss blau und die Frauenhantel gelb gekennzeichnet sein. Diese Farben entsprechen denen der 20 kg -und 15 kg -Scheiben. 

3.2 
Die Wettkampfplattform 

3.2.1 
Alle Versuche müssen auf der Wettkampfplattform ausgeführt werden. 

3.2.2 
Die Plattform muss quadratisch sein mit vier (4) Meter Seitenlänge und waagrecht. Wenn der Boden um die Plattform die gleiche oder eine ähnliche Farbe hat, muss der obere äußere Rand der Plattform eine verschieden gefärbte Linie von mindestens 150 mm Breite aufweisen. 

3.2.3 
Die Plattform kann aus Holz, Kunststoff oder jedem anderen festen Material gefertigt sein und darf mit einem rutschfesten Belag bedeckt sein. 

3.2.4 
Eine freie Zone rund um die Plattform von einem (1) Meter Breite ist verpflichtend vorgeschrieben. Diese Zone muss eben und frei von jeglichem Hindernis einschließlich Scheiben sein. 

3.2.5
Die Höhe der Plattform muss zwischen 50 und 150 mm betragen. 

3.2.6 
Wenn sich die Plattform über dem Niveau des Bodens befindet, muss ein Rückhaltebalken mit mindestens der Breite der Plattform in geeigneter Weise und sicher an der Bühne angebracht werden, mindestens einen (1) Meter vor der Plattform. 

3.3 
Die elektronische Kampfrichter-Wertungsanlage 

3.3.1 Elemente der Anlage
Die elektronische Kampfrichter – Wertungsanlage besteht aus folgenden Komponenten: 

a)
einem Kontrollkästchen für jeden der drei (3) Kampfrichter. Diese Kontrollkästchen sind mit zwei (2) Druckschaltern (einem weißen und einem roten) ausgestattet und weisen eine Signallampe auf. 

b)
einem Gerät, das ein sichtbares und hörbares „Ab“-Signal gibt und auf einem Stativ vor der Wettkampfplattform zu platzieren ist. 

c) 
zwei (2) oder mehr Sätzen von Kampfrichterwertungslichtern ausgestattet mit je drei (3) roten und drei (3) weißen horizontal angeordneten Lampen, welche die Kampfrichterentscheidungen für die Teilnehmer am Wettkampf und das Publikum sichtbar machen. 

d)
einer oder mehreren Kontrollschalttafeln, ausgestattet mit je drei (3) roten und drei (3) weißen Lampen, die unmittelbar aufleuchten, wenn die Kampfrichter den entsprechenden Schalter drücken. Diese Kontrollschalttafeln, die auf dem Tisch der Jury zu platzieren sind, sind ebenfalls mit einer Signalvorrichtung ausgerüstet, die es erlaubt einen oder alle Kampfrichter an den Jurytisch zu rufen. 

3.3.2 
Betreiben des Systems 

3.3.2.1
Sobald während des Wettkampfes die drei (3) Kampfrichter einen Versuch als „gültig“ gewertet haben, drücken sie den weißen Schalter auf ihren Kontrollkästchen. Sofort gibt das Gerät vor der Plattform ein zugleich sicht und hörbares „Ab“-Signal welches dem Athleten anzeigt, dass er die Hantel auf der Plattform ablegen soll. Wenn das „Ab“-Signal gegeben wurde und bereits die Bewertungslichter leuchten, der Athlet aber die Hantel nicht ablegt, muss der Hauptkampfrichter „Ab“ sagen und dem Athleten ein Zeichen zum Ablegen der Hantel geben. 

3.3.2.2 
Wenn die drei (3) Kampfrichter einen Fehler des Athleten während der Ausführung der Übung erkennen, geben sie eine „Ungültig-Bewertung indem sie den roten Schalter des Kontrollkästchens drücken. Sofort gibt das Gerät vor der Plattform ein zugleich sicht-und hörbares „Ab“-Signal welches dem Athleten anzeigt, dass er die Hantel auf der Plattform ablegen soll. 

3.3.2.3
Das „Ab“-Signal wird dann durch das Gerät gegeben, sobald zwei der Kampfrichter eine gleichartige Bewertung gegeben haben. 

3.3.2.4 
Sollte einer der Kampfrichter den weißen Schalter drücken und ein weiterer Kampfrichter den roten Schalter betätigen während der dritte Kampfrichter keinen Schalter drückt, ertönt für letzteren aus seinem Kontrollkästchen ein intermittierendes hörbares Signal, das die Notwendigkeit einer Entscheidung anzeigt. Genauso wenn durch zwei (2) der drei (3) Kampfrichter zwei (2) weiße oder zwei (2) rote Lichter gegeben wurden und das „Ab“-Signal sicht und hörbar war, wird der dritte Kampfrichter durch das intermittierende hörbare Signal aus seinem Kontrollkästchen daran erinnert seine Entscheidung abzugeben. 

3.3.2.5 
Drei (3) Sekunden nachdem alle drei Kampfrichter ihre Entscheidung abgegeben haben, leuchten die Bewertungslichter auf und zeigen die persönlichen Entscheidungen der Kampfrichter mit den entsprechenden Farben (rot oder weiß) an. Diese Lichter bleiben für mindestens 3 (3) Sekunden lang erleuchtet. 

3.3.2.6 
Nach dem zugleich sicht-und hörbaren „Ab“-Signal und vor dem Aufleuchten der Bewertungslichter haben die Kampfrichter drei (3) Sekunden Zeit um ihre Entscheidung zu revidieren; z.B. wenn ein Athlet einen Versuch korrekt vollendet hat, dann aber die Hantel nicht regelgerecht fallen lässt, müssen die Kampfrichter den roten Schalter drücken und die roten Bewertungslichter leuchten auf; sie zeigen einen „ungültigen“ Versuch an. Wenn es zu spät ist um die Farbe der Lampen zu ändern, müssen die Kampfrichter ihre kleinerote Fahne heben um diese Änderung anzuzeigen. 

3.3.3 
Zuständigkeit der Kampfrichter 

3.3.3.1
Die drei Kampfrichter haben gleiche Rechte bei Entscheidungen und der Bewertung der Versuche. 

3.3.3.2
Jeder der Kampfrichter muss entsprechend den Regeln bei einem gültigen Versuch das „Ab“-Signal durch Drücken des weißen Schalters und bei einem ungültigen Versuch durch Drücken des roten Schalters auslösen. 

Ein Kampfrichter, der einen Fehler oder eine Unkorrektheit während der Ausführung eines Versuches erkennt, muss sofort den roten Schalter drücken. 

3.3.3.3 
Bei Wettkämpfen der Masters sollten Kampfrichter ihren Ermessensspielraum nutzen (engl.: "should use discretionary powers"). 

3.3.4 
Überwachung durch die Jury 

Während des Wettkampfes überwachen die Mitglieder der Jury die Arbeit der Kampfrichter mittels der Kontrollschalttafeln. Jede Entscheidung der Kampfrichter kann überprüft werden, weil die Lichter der Kontrollschalttafel sofort aufleuchten, wenn durch die Kampfrichter der entsprechende Schalter 

gedrückt wird. Langsame, schnelle oder fehlende Entscheidungen können erkannt werden und Grundlage für sofortige oder spätere Maßnahmen der Jury sein. Sollte der Präsident der Jury einen der Kampfrichter zum Jurytisch rufen wollen, kann dies durch Drücken des entsprechenden Schalters geschehen, der ein akustisches Signal auf dem Kontrollkästchen des gerufenen Kampfrichters auslöst. 

3.4
Die Waagen 

3.4.1 
Für Weltmeisterschaften, Olympische Spiele und andere wichtige internationale Wettkämpfe wie Grand Prix oder Multisport Games müssen die Waagen die Möglichkeit bieten, bis zu 200 kg mit einer Genauigkeit von 10 Gramm zu erfassen. 

3.4.2
Bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und anderen wichtigen internationalen Wettkämpfen muss in der Nähe des Wiegeraums eine zweite identische Waage bereitgehalten werden, um den Athleten die Möglichkeit zu geben ihr Körpergewicht zu überprüfen. 

3.4.3 
Am Tag des Wettkampfes darf das Begleitzertifikat der Waage (Eichprotokoll) nicht älter als ein (1) Jahr sein. 

3.5 
Die Zeituhr 

3.5.1 
Bei offiziellen IWF-Wettkämpfen muss eine elektrische oder elektronische Zeituhr mit folgenden Charakteristika verwendet werden: 

a) 
sie muss mindestens bis zu fünfzehn (15) Minuten durchgehend stoppen können 

b) 
sie muss Mindestintervalle von zehn (10) Sekunden anzeigen können. 

c) 
sie muss dreißig (30) Sekunden vor Ablauf der Zeit, die einem Athleten für einen Versuch zugestanden wurde, automatisch ein hörbares Signal geben. 

3.5.2 
Die abgelaufene Zeit muss gleichzeitig im Wettkampfbereich und im Aufwärmbereich gut sichtbar angezeigt werden, wobei ein Element zum Publikum, ein Element zum Wettkämpfer auf der Plattform gerichtet und ein Element im Aufwärmbereich zu platzieren ist. 

3.6
Andere Ausrüstungsgegenstände 

3.6.1 
Versuchsanzeige 

Eine gut sichtbare Anzeigetafel, auf welcher der Name des Athleten, das Hantelgewicht und die Nummer des Versuches angezeigt werden. Die Information auf der Versuchsanzeige muss während des gesamten Wettkampfes zur Verfügung stehen. 

3.6.2 
Ergebnisanzeige 
An gut sichtbarer Stelle im Wettkampfbereich muss eine Ergebnisanzeigetafel angebracht werden, um die Ergebnisse der jeweiligen Gewichtsklasse im Verlauf des Wettkampfes zu erfassen und anzuzeigen. Die Ergebnisanzeige enthält folgende Informationen, die während des gesamten Wettkampfes verfügbar sein müssen: 

-
die Startnummer 

-
den Namen jedes Teilnehmers aufsteigend sortiert nach den gezogenen Losnummern 

-
das Körpergewicht 

-
das IWF/IOC Landeskürzel 

-
die drei Reißversuche 

-
die drei Stoßversuche 

-
das Gesamtergebnis im olympischen Zweikampf 

-
die endgültige Platzierung. 

3.6.3 
Rekordanzeige 
Im Wettkampfbereich muss eine Anzeige aufgestellt werden, auf der die Rekorde der gerade durchgeführten Gewichtsklasse angezeigt werden. 

Notiz: Die Information auf der Rekordanzeige muss während des gesamten Wettkampfes zur Verfügung stehen und sofort aktualisiert werden, wenn ein neuer Rekord aufgestellt wird. 

3.6.4 
Aufwärmbereich 

Um sich auf ihren Wettkampf vorbereiten zu können, muss den Athleten ein in nächster Nähe zum Wettkampfbereich gelegener Aufwärmbereich zur Verfügung gestellt werden. Der Aufwärmbereich muss mit einer der Zahl der Wettkampfteilnehmer angemessenen Anzahl an Plattformen, Hanteln, Magnesiaständern etc. ausgerüstet sein. 

Zusätzlich muss folgende Ausrüstung vorhanden sein: 

-
Lautsprecher, die mit dem Mikrofon des Wettkampfsprechers verbunden sind 

-
eine Anzeigetafel, welche die Namen der Teilnehmer in der Reihenfolge 

ihrer Losnummern, ihr Körpergewicht und das gewünschte Anfangsgewicht zeigt 

-
ein Tisch für den Diensthabenden Arzt 

-
eine der Zeituhr im Wettkampfbereich parallel geschaltete Zeitanzeige 

-
Video-Wiedergabebildschirm(e) mit Übertragung des Geschehens auf der Wettkampfplattform 

3.6.5 
Bei Olympischen Spielen und bei allen anderen größeren internationalen Meisterschaften wie Weltmeisterschaften, Kontinentalmeisterschaften oder Multisport Games muss der Ausrichter für folgende Ausrüstung sorgen: 

-
elektronische Waagen (minimale Genauigkeit 10 g) 

-
Video-Leinwände für das Publikum 

-
IWF Technology Information System (TIS) oder eine Technologie, die von der IWF lizenziert wurde (siehe By-law 2.1.b). 

3.6.6 
Der Gebrauch zusätzlicher Ausrüstung oder weiterer Mittel, welche den Wettkampfablauf verbessern könnten, wird empfohlen. 

3.7 
Offizielle Wettkampfdokumente 

3.7.1 
Folgende Dokumente sind unerlässlich für den effizienten Ablauf eines Gewichtheberwettkampfes: 

a) 
die Starterliste: 

enthält im Detail die Namen aller Teilnehmer, die gezogene Losnummer, das Geburtsdatum, die Zweikampfbestleistung, die Gewichtsklasse, die Gruppe, die Wiegezeit und die Zeit des Wettkampfbeginns. 

b)
die Wiegeliste: 

Für jede Gewichtsklasse oder Wettkampfgruppe muss dieses vom Wettkampfsekretär auszufüllende Formular folgende Informationen enthalten: Name des Athleten, Startnummer, Land, das exakte, von den Kampfrichtern festgestellte Körpergewicht. Diese Liste wird so bald als möglich nach dem Abwiegen fertig gestellt und verteilt. 

c) 
die Startkarte: 

Dieses Dokument enthält den Namen des Athleten, Startnummer, Land, Geburtsjahr, Gewichtsklasse und Wettkampfgruppe. Es wird zur Erfassung der Gewichte für jeden Versuch während des Wettkampfes verwendet, mit den eventuellen Modifikationen so wie von den Regeln erlaubt. Der Trainer muss jede Eintragung gegenzeichnen. 

d) 
das offizielle Wettkampfprotokoll: 

Dieses Formular, entweder handgeschrieben oder als Computerausdruck, ist das offizielle Dokument, welches den Wettkampfverlauf und das Ergebnis des Wettkampfes festhält. Es muss vom Wettkampfsekretär und vom Präsidenten der Jury genauestens auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und unterzeichnet werden. 

e) 
das Rekordprotokoll: 

Dieses Formblatt wird zur Aufzeichnung aller neuen Rekorde verwendet, die während des Wettkampfes aufgestellt werden. Es muss alle relevanten Informationen für den betreffenden Rekord enthalten: Gewicht, Name des Athleten, Länderkürzel, Geburtsdatum, Gewichtsklasse, Körpergewicht, Datum, usw. Es muss von den drei wertenden Kampfrichtern unterzeichnet werden. Dies gilt nur, wenn der Wettkampf nicht mit dem IWF TIS durchgeführt wird. 

f) 
Zutrittspässe für die Aufwärmzone: 

Diese Zutrittspässe, die jeweils nur für eine bestimmte Gewichtsklasse bzw. Wettkampfgruppe gelten, wird beim Abwiegen durch den Wettkampfsekretär ausgegeben, um die Personen identifizieren zu können, die Zutritt zum Aufwärme und Wettkampfbereich haben dürfen (siehe auch 5.3.14). 

g) 
die Ergebnislisten: 

Dieses Dokument wird am Ende der Meisterschaften an alle Delegationen verteilt und enthält die Ergebnisse aller Gewichtsklassen im Reißen, Umsetzen und Stoßen sowie Zweikampf. Es enthält auch die Punkte sowie die Platzierungen von Athleten und Mannschaften, die Medaillengewinner, neue Rekorde und jede weitere Information, die zweckmäßig erscheint. 

4 
Die Bekleidung der Athleten 

4.1 
Das Trikot 

4.1.1
Athleten müssen saubere Kleidung tragen, die so beschaffen ist und getragen wird, dass sie mit folgenden Kriterien übereinstimmt: 

Das Trikot: 

-
darf aus einem oder zwei Teilen bestehen, muss aber den Rumpf des Athleten bedecken 

-
muss enganliegend sein 

-
muss kragenlos sein 

-
darf jegliche Farbe haben 

-
darf die Ellbogen nicht bedecken 

- 
darf die Knie nicht bedecken. 

4.1.2 
a)  Unter dem Trikot darf ein T-Shirt getragen werden. Die Ärmel dürfen die Ellbogen nicht bedecken.       Das Hemd muss kragenlos sein. 

b)  Unter oder über dem Trikot dürfen enganliegende Radlerhosen/Gymnastikhosen getragen werden. Sie dürfen die Knie nicht bedecken. 

4.1.3 
T-Shirt und Hose dürfen nicht anstelle des Trikots getragen werden. 

4.1.4 
Die Athleten nehmen an Wettkämpfen in der durch ihren Verband vorgesehenen bzw. anerkannten einheitlichen Kleidung teil. Die Siegerehrung wird in diesem Zusammenhang als Teil des Wettkampfes betrachtet. 

4.1.5 
Socken dürfen getragen werden, dürfen aber nur bis unter die Knie reichen und keine Bandagen an verbotenen Stellen überdecken. 

4.2
Die Gewichtheberschuhe 

4.2.1 
Die Wettkampfteilnehmer müssen Sportschuhe (Gewichtheberschuhe/-boots genannt) tragen, um ihre Füße zu schützen und ihnen Stabilität und sicheren Stand auf der Wettkampfplattform zu verleihen. 

4.2.2
Gewichtheberschuhe müssen so beschaffen sein, dass sie – neben dem unter 4.2.1 gesagten – keinem Athleten einen unfairen Vorteil verschaffen oder zusätzliche Hilfen geben. 

4.2.3 
Ein Riemen über dem Rist ist erlaubt. 

4.2.4 
Der Fersenteil der Schuhe darf verstärkt sein. 

4.2.5 
Die Maximalhöhe des Oberschuhs, gemessen von der Oberkante der Sohle, beträgt 130 mm. 

4.2.6
Die Sohle darf über den Oberschuh an keiner Stelle um mehr als 5 mm hinaus ragen. 

4.2.7
Die Schuhe dürfen aus jedem Material oder aus jeder Kombination von Materialien bestehen. 

4.2.8
Es gibt keine Minimal oder Maximalhöhe für die Sohle. 

4.2.9
Die Form der Schuhe unterliegt keinerlei Beschränkung. 

4.3 
Der Gürtel 

4.3.1 
Die größte Breite des Gürtels darf 120 mm nicht überschreiten. 

4.3.2 
Unter dem Wettkampftrikot darf kein Gürtel getragen werden. 

4.4 
Bandagen, Tapes und Pflaster 

4.4.1 
Bandagen, Tapes oder Pflaster dürfen an den Handgelenken, den Knien und den Händen getragen werden. Tapes oder Pflaster dürfen an den Fingern oder den Daumen getragen werden. 

4.4.2
Die Bandagen dürfen aus Gaze, medizinischem Krepp oder Leder sein. An den Knien dürfen einteilige elastische Bandagen oder gummierte Kniekappen, die eine freie Bewegung erlauben, getragen werden. Sie dürfen aber in keiner Weise verstärkt sein. 

4.4.3 
An den Handgelenken dürfen die Bandagen nicht mehr als 100 mm der Haut bedecken. 

4.4.4 
An den Knien dürfen die Bandagen nicht mehr als 300 mm der Haut bedecken. 

4.4.5 
Für die Länge der Bandagen bestehen keine Beschränkungen. 

4.4.6
Die Benutzung von Pflastern, Tapes oder Bandagen ist sowohl an der Handfläche als auch am Handrücken erlaubt. Diese Pflaster, Tapes oder Bandagen dürfen am Handgelenk, aber nicht an der Hantel befestigt werden. 

4.4.7 
Pflaster an den Fingern sind erlaubt, dürfen aber nicht über die Fingerkuppen hinausragen. 

4.4.8 
Um die Handflächen zu schützen, dürfen spezielle fingerlose Handschuhe getragen werden, z.B. Reckriemen oder Fahrradhandschuhe. Diese Handschuhe dürfen nur das erste Glied der Finger bedecken. Wenn Pflaster an den Fingern getragen werden, muss eine sichtbare Trennung zwischen ihnen und den Hand-schuhen bestehen. 

4.4.9 
An folgenden Körperteilen darf keine Bandage oder Bandagenersatz getragen werden: 

a) 
den Ellbogen 

b) 
dem Rumpf 

c) 
den Oberschenkeln 

d)
den Unterschenkeln 

e) 
den Ober-und Unterarmen. 

Notiz: Im Falle einer Verletzung kann der Dienst habende Arzt an jeder blutenden Körperstelle Pflaster anbringen. 

4.4.10
An jedem Körperteil darf nur ein Bandagentyp getragen oder erlaubt werden. 

4.4.11 
Zwischen dem Trikot und der(n) Bandage(n) muss eine sichtbare Trennung 

bestehen. 

4.5 
An jedem Ausrüstungsgegenstand der Kleidung eines Gewichthebers erlaubt die IWF das Logo des Herstellers und/oder des Sponsors (in Übereinstimmung mit By-law 1.4). Bei Olympischen Spielen geht IOC-Recht vor. 

5
Der Wettkampf 

5.1 
Meldung -Einteilung 

5.1.1
Während des Wettkampfes können die Athleten in jeder Gewichtsklasse durch den Wettkampfleiter bzw. Wettkampfsekretär in zwei (2) oder mehr Gruppen eingeteilt werden. Die Zuordnung zu den Gruppen hängt von der in den „final entriss“ bestätigten Leistung ab (siehe By-law 4.3.5), übereinstimmend mit dem gemeldeten Zweikampfergebnis. 

5.1.2 
In der Besprechung der technischen Offiziellen werden die eingesetzten Jurymitglieder, Kampfrichter, technischen Controller und Diensthabenden Sportärzte ihren Gewichtsklassen und Wettkampfgruppen zugeteilt. 

5.2 
Ziehen der Losnummern 

5.2.1 
Nach der endgültigen Bestätigung der Meldungen auf dem technischen Kongress wird für jeden endgültig zum Wettkampf zugelassenen Athleten eine zufällig generierte Losnummer gezogen. Diese Nummer wird von dem Athleten während des gesamten Wettkampfes behalten. 

5.2.2 
Die Losnummer legt die Reihenfolge beim Abwiegen und für die Versuche an der Hantel während des Wettkampfes fest, genauso wie die Zuordnung der Wettkämpfer zu den Wettkampfgruppen. 

5.3 
Das Abwiegen 

5.3.1 
Das Abwiegen jeder Gewichtsklasse beginnt zwei (2) Stunden vor dem Beginn des Wettkampfes und dauert eine (1) Stunde. 

5.3.2 
Das offizielle Abwiegen findet in einem Raum mit folgender Ausstattung statt: 

-
offizielle Wettkampfwaage 

-
alle notwendigen Wettkampfformulare, Schreibutensilien usw. 

-
Tisch und Stühle für das Wettkampfsekretariat 

5.3.3 
Jeder Wettkampfteilnehmer einer bestimmten Gewichtsklasse oder Gruppe muss in Anwesenheit von mindestens zwei (2) der eingeteilten Kampfrichter und dem zuständigen Wettkampfsekretär abgewogen werden. Vom Team des Athleten darf nur ein (1) Offizieller anwesend sein. 

5.3.4 
Die Kampfrichter stellen das Körpergewicht fest, das vom Wettkampfsekretär aufgezeichnet wird. 

5.3.5 
Körpergewichte müssen exakt wie abgelesen erfasst werden. 

5.3.6 
Die Wiegeliste mit den ermittelten Körpergewichten darf erst bekannt gemacht werden, wenn alle Wettkampfteilnehmer abgewogen worden sind. 

5.3.7 
Die Wettkampfteilnehmer werden einzeln entsprechend ihrer Losnummer aufsteigend nacheinander in den Wiegeraum gerufen. Wettkampfteilnehmer, welche bei ihrem Aufruf zum Abwiegen nicht anwesend sind, werden am Ende der Reihenfolge abgewogen. 

5.3.8 
Die Wettkampfteilnehmer müssen ihre Identität durch Vorzeigen ihres Passes oder ihres Personalausweises gegenüber dem Wettkampfsekretär nachweisen. 

5.3.9 
Die Wettkampfteilnehmer werden nackt oder in Unterwäsche durch gleichgeschlechtliche Kampfrichter gewogen. Der Wettkampfsekretär, wenn andersgeschlechtlich, wird in geeigneter Weise vom eigentlichen Abwiegen abgeschirmt. 

5.3.10 
Im Wiegeraum müssen geeignete hygienische Verhältnisse herrschen. 

5.3.11 
Wenn ein Wettkampfteilnehmer das Gewichtslimit der Klasse, in der er oder sie gemeldet ist, erfüllt, wird er oder sie nur einmal gewogen. Ist ein Wettkampfteilnehmer außerhalb des Limits, kann er oder sie so oft außerhalb der Reihenfolge zum Abwiegen kommen, wie es notwendig ist, um das Limit zu erfüllen. 

5.3.12
Ein Wettkampfteilnehmer, der das Körpergewichtslimit der Gewichtsklasse, in der er oder sie offiziell zum Wettkampf zugelassen ist, nicht erfüllen kann, wird vom aktuellen Wettkampfgeschehen ausgeschlossen. 

Ausnahme national: 

5.3.13 
Während des Abwiegens muss der Trainer jedes Wettkampfteilnehmers die Anfangsversuche (Reißen bzw. Umsetzen und Stoßen) auf der Startkarte vermerken sowie das Körpergewicht bestätigen (Unterschrift oder persönliches Kürzel). 

5.3.14 
Unmittelbar nach dem der Athlet im Limit seiner Gewichtsklasse abgewogen wurde, werden dem Trainer oder dem Athleten drei (3) Pässe für Wettkampfbetreuer im Aufwärmbereich übergeben. Wenn zwei Athleten vom gleichen Land starten, wird ein (1) zusätzlicher Pass übergeben, sobald der zweite Athlet abgewogen wurde. Diejenigen Personen, für die ein Pass ausgegeben wurde, sind die einzigen Personen, die Zutritt zum Aufwärmbereich haben. Pässe werden für jede einzelne Gruppe in jeder Gewichtsklasse ausgegeben. 

5.3.15
Am Ende des Wiegens wird jedem Wettkampfteilnehmer eine Nummer entsprechend der Losnummer ausgehändigt, die an der Kleidung zu tragen ist. 

5.4 
Vorstellungen vor dem Wettkampf 

5.4.1
Fünfzehn (15) Minuten vor dem Wettkampfbeginn jeder Gewichtsklasse oder Wettkampfgruppe, findet eine Präsentation nach folgendem Muster statt: 

a)   Die Wettkampfteilnehmer der Gewichtsklasse oder Wettkampfgruppe werden in der Reihenfolge
      ihrer Losnummern vorgestellt; nach der Vorstellung verlassen sie gemeinsam die Bühne. 

b)   Danach werden die Offiziellen des Wettkampfes präsentiert: 

-
die Kampfrichter 

-
der technische Controller 

-
der Diensthabende Sportarzt 

-
die Mitglieder der Jury 

Anmerkung 1: Die oben genannten Personen erscheinen zur Vorstellung gemeinsam auf der Bühne und verlassen diese wieder gemeinsam zu einer geeigneten Marschmusik. Die Mitglieder der Jury werden während der Pause vor dem Beginn des Wettkampfes an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz im Wettkampfbereich vorgestellt. 

Anmerkung 2: Sollte ein Wettkampfteilnehmer zur offiziellen Vorstellung nicht anwesend sein, wird er/sie gebeten seine/ihre Abwesenheit der Jury zu erklären, welche daraufhin eine entsprechende Verwarnung ausspricht oder weitere Maßnahmen ergreifen. 

5.5
Wettkampfverlauf 

5.5.1
Die Organisatoren des Wettkampfes haben für eine ausreichende Anzahl von Offiziellen zu sorgen, welche unter Aufsicht des Wettkampfleiters den ordentlichen Wettkampfablauf sicherstellen. Zu diesem Zweck sind die Startkarten zu verwenden, welche Platz für die drei Versuche in den beiden Dis-

ziplinen vorsehen. Diese Offiziellen werden „Marshals“ (deutsch: Versuchsermittler) genannt, wobei der leitende Marshall „Chief Marshal“ genannt wird. Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen muss der „Chief Marshal“ ein englisch sprechender internationaler IWF-I-Kampfrichter sein. Aufgabe 

des „Chief Marshals“ ist es, die Informationen über die gewünschten Versuche zum Tisch der Wettkampfleitung zu übermitteln. 

5.5.2
Die Versuchsermittler überwachen die Änderungen, die von jedem Wettkampfteilnehmer oder dessen Trainer bezüglich des Hantelgewichts gemacht werden. Die Informationen werden unverzüglich zum Tisch der Wettkampfleitung übermittelt. Von dort wird der Sprecher informiert, damit die richtige Ansage gemacht werden kann. 
Die Versuchsermittlung und Informationsübertragung („marshalling“) kann mit Hilfe einer Gegensprechanlage bzw. eines Telefons oder jeder anderen anerkannten Kommunikationsmethode zwischen Aufwärmbereich und der Wettkampfleitung durchgeführt werden. 

5.5.3
Die Hantel wird mit dem Gewicht aufsteigend beladen. Der Wettkampfteilnehmer, der das geringste Gewicht gewählt hat, führt seinen Versuch als erster aus. Wenn die Hantel einmal mit dem angekündigten Gewicht beladen ist, kann es nicht mehr reduziert werden (zu den Ausnahmen siehe 6.1.10). Die Wettkampfteilnehmer oder ihre Trainer müssen deshalb die Steigerung des Hantelgewichts ständig beobachten und bereit sein, ihren Versuch bei dem von ihnen gewählten Gewicht zu absolvieren. 

5.5.4
Das Gewicht der Hantel muss immer ein Vielfaches von 1,0 kg betragen. 

5.5.5
Die Steigerung nach jedem gelungenen Versuch muss für denselben Athleten mindestens 1,0 kg betragen. 

5.5.6 
Das geringste Gewicht, das in einer Männerkonkurrenz gehoben werden kann, beträgt 26,0 kg; d.h. die Hantel (20 kg) mit Verschlüssen (je 2,5 kg), beladen mit zwei 0,5 kg – Scheiben. 
Das geringste Gewicht, das in einer Frauenkonkurrenz gehoben werden kann, beträgt 21,0 kg; d.h. die Hantel (15 kg) mit Verschlüssen (je 2,5 kg), beladen mit zwei 0,5 kg – Scheiben. 

5.5.7 
Jeder Wettkampfteilnehmer hat nach dem Aufruf durch den Wettkampfsprecher eine Minute (60 Sekunden) Zeit, um mit dem Versuch zu beginnen. Nach 30 Sekunden ertönt ein Warnsignal. Wenn ein Wettkampfteilnehmer zwei Versuche hintereinander ausführt, bekommt er oder sie für den zweiten 

Versuch zwei Minuten (120 Sekunden) Zeit. Dreißig (30) Sekunden vor Ablauf der angesetzten Zeit ertönt ein Warnsignal. Wenn nach dem Ende der anberaumten Zeit der Athlet die Hantel nicht von der Plattform gehoben hat um den Versuch auszuführen, wird dieser Versuch durch die drei Kampfrichter als „ungültig“ bewertet. Die Zeit beginnt zu laufen, wenn die Ankündigung des Versuchs durch den Sprecher bzw. das Beladen der Hantel abgeschlossen ist, je nachdem was als letztes zutrifft. 

5.5.8
Wenn ein Wettkampfteilnehmer das ursprünglich gewählte Hantelgewicht steigern oder reduzieren möchte, müssen er oder sein Trainer die Offiziellen / Versuchsermittler vor dem endgültigen Aufruf darüber informieren. 

5.5.9 
Als endgültiger Aufruf gilt das Warnsignal der Zeituhr dreißig (30) Sekunden vor Ablauf der angesetzten Zeit. 

5.5.10 
Vor dem ersten Versuch oder zwischen zwei Versuchen sind nur zwei Änderungen des Hantelgewichts erlaubt, die automatische Steigerung um 1,0 kg ausgenommen. Jede Änderung muss auf der Start-

karte vermerkt und vom Trainer bzw. dem Athleten gegengezeichnet werden. Nach dem endgültigen Aufruf zur Plattform kann das Hantelgewicht nicht mehr geändert werden, auch wenn es sich um die automatische Steigerung handelt. 

5.5.11 
Wenn ein Wettkampfteilnehmer eine Steigerung des Hantelgewichts verlangt und weiter der nächste Athlet ist, der an die Hantel gehen muss, wird die Uhr angehalten, während das Gewicht geändert wird. Nachdem die Änderung abgeschlossen ist, läuft die Uhr weiter bis zum Ablauf der ursprünglich 
anberaumten Zeit. Wenn ein Wettkampfteilnehmer eine Steigerung des Hantelgewichts verlangt und dann nach einem anderen Athleten an die Hantel geht, wird für diesen Versuch normal eine Minute (60 Sekunden) Zeit gewährt. 

5.5.12 
Wettkampfteilnehmer oder ihre Trainer können die Entscheidung, auf einen Versuch zu verzichten nicht mehr ändern, sobald das Gewicht und der Versuch offiziell angekündigt worden sind. Sie können genauso nicht wieder in den Wettkampf eintreten, wenn ihre Entscheidung aus dem Wettkampf auszuscheiden einmal offiziell angesagt wurde. 

5.5.13 
In einem internationalen Wettkampf zwischen zwei Einzelhebern oder zwischen zwei Nationen, ausgetragen in verschiedenen Gewichtsklassen bzw. Kategorien, können die Wettkampfteilnehmer abwechselnd heben. Der Athlet mit dem leichteren Gewicht geht zuerst an die Hantel und diese Reihenfolge wird für diesen speziellen Wettkampf beibehalten. 

5.5.14 
Das Gewicht, das vom Wettkampfsprecher angekündigt wird, muss umgehend auf der Wettkampf- anzeigetafel angezeigt werden. 

5.5.15 
Während eines jeden Wettkampfes, der auf einer Plattform oder auf einer Bühne stattfindet, darf niemand außer die Mitglieder der Jury, die wertenden Kampfrichter, die Sprecher, die technischen Offiziellen, die autorisierten Mannschaftsoffiziellen (siehe 5.3.13) und die Wettkämpfer der jeweiligen Gewichtsklasse bzw. Kategorie sich im Wettkampfbereich aufhalten. 

5.6 
Reihenfolgen des Aufrufs 

5.6.1 
Es gibt vier (4) Faktoren zu berücksichtigen, wenn die Wettkampfteilnehmer aufgerufen werden: 

-
das Hantelgewicht 

-
die Nummer des Versuchs (erster, zweiter oder dritter) 

-
die Losnummer/Startnummer des Athleten 

-
die Steigerung zwischen den Versuchen, d.h. die Differenz in kg zwischen dem vorher- gehenden Versuch und dem angemeldeten Versuch. 

5.6.2 
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Faktoren ergibt sich die Reihenfolge der Aufrufe wie folgt: 

a)  Der Heber mit dem leichteren Hantelgewicht hebt zuerst. 

b)  Der Wettkampfteilnehmer mit der geringeren Anzahl von Versuchen hebt vor demjenigen mit einer höheren Zahl, d.h. ein erster Versuch wird immer vor einem zweiten oder dritten Versuch ausgeführt, ein zweiter Versuch immer vor einem dritten. 

c)  Wenn mehr als ein Wettkampfteilnehmer dasselbe Gewicht verlangen und die Zahl ihres   absolvierten Versuchs ist gleich, werden sie fortschreitend mit ihrer Losnummer aufgerufen, d.h. der Athlet mit der kleineren Losnummer hebt vor dem mit der höheren Nummer. 
AUSNAHME: Wenn der Athlet mit der höheren Losnummer eher als der Athlet mit der niedrigeren Nummer an der Hantel war (die Steigerung zwischen dem vorhergehenden Versuch und dem anstehenden Versuch ist größer als die des anderen Athleten). 

d)  Die Reihenfolge des Aufrufs findet Anwendung sowohl beim Reißen als auch beim Umsetzen und Stoßen. 

Beispiel: 

Reißen 


Umsetzen und Stoßen 

Athlet A 
102 106 107 

135 140 142 

Athlet B 
100 105 107 

135 143 143 

Athlet C 
102 106 107 

135 142 143 

Die Reihenfolge des Aufrufs ist folgende: 

Reißen: 


B - A - C, B - A - C, B - A - C, 

Umsetzen und Stoßen: 

A - B - C, A - C - A, B - C - B, 

5.7
Pausen 

5.7.1 
Nach dem Reißen gibt es eine Pause von zehn (10) Minuten, um den Wettkampfteilnehmern die Möglichkeit zu geben, sich für das Umsetzen und Stoßen zu erwärmen. 

5.7.2 
Die Jury kann im Rahmen ihrer Entscheidungsfreiheit die Dauer der Pause verkürzen oder verlängern. In diesem Fall muss eine geeignete Ankündigung erfolgen. 

5.8 
Klassifikationen von Athleten und Mannschaften 

5.8.1 
Der Meistertitel wird vergeben für die Einzeldisziplinen Reißen und Umsetzen und Stoßen sowie für den olympischen Zweikampf (die Summe aus jeweils dem besten Reiß und Stoßversuch). Die Wettkampfteilnehmer, welche bei offiziellen Wettkämpfen unter IWF-Regeln den ersten, zweiten und dritten Platz in den beiden Einzeldisziplinen und im olympischen Zweikampf erreicht haben, werden entsprechend mit je einer Gold-, Silber und Bronze-Medaille ausgezeichnet. 

5.8.2 
Das endgültige Klassement der Wettkampfteilnehmer wird anhand der Gesamtleistung erstellt, indem das beste Reißergebnis und das beste Ergebnis aus dem Umsetzen und Stoßen der durch die Kampfrichter als „gültig“ bewerteten Versuche zueinander addiert werden. 

5.8.3
Bei Weltmeisterschaften und Kontinentalmeisterschaften sowie regionalen Spielen und auch wenn in internationalen Wettkämpfen durch die teilnehmenden Länder zugestimmt wurde, wird die Klassifizierung der Mannschaften berechnet, indem die jedem Wettkampfteilnehmer entsprechend folgender Tabelle  zuzuordnenden Punkte zueinander addiert werden: 

  1. Platz
 28 Punkte 

  2. Platz
 25 Punkte 

  3. Platz
 23 Punkte 

  4. Platz
 22 Punkte 

  5. Platz
 21 Punkte 

  6. Platz
 20 Punkte 

  7. Platz
 19 Punkte 

  8. Platz 
 18 Punkte 

  9. Platz 
 17 Punkte 

10. Platz 
 16 Punkte 

11. Platz 
 15 Punkte 

12. Platz 
 14 Punkte 

13. Platz 
 13 Punkte 

14. Platz 
 12 Punkte 

15. Platz 
 11 Punkte 

16. Platz 
 10 Punkte 

17. Platz 
   9 Punkte 

18. Platz 
   8 Punkte 

19. Platz 
   7 Punkte 

20. Platz 
   6 Punkte 

21. Platz 
   5 Punkte 

22. Platz 
   4 Punkte 

23. Platz
   3 Punkte 

24. Platz 
   2 Punkte 

25. Platz 
   1 Punkt 

5.8.4 
Bei Weltmeisterschaften werden Mannschaftspunkte sowohl für die Einzeldisziplinen als auch für den olympischen Zweikampf vergeben und beim Endclassement berücksichtigt. 

5.8.5 
Im Falle eines Leistungsgleichstandes wird der leichtere Wettkampfteilnehmer vor den schwereren in das Classement eingereiht. 

5.8.6 
Wenn zwei oder mehrere Wettkampfteilnehmer bei gleichem Körpergewicht 

dasselbe Resultat erreichen, wird derjenige, der im Wettkampfverlauf als erster das Ergebnis erzielt hat, vor dem(n) anderen in das Classement eingereiht. 

Dies wird durch folgende Faktoren definiert: 
-
das Hantelgewicht 

-
die Nummer des Versuchs (erster, zweiter oder dritter) 

-
die Losnummer/Startnummer des Athleten 

-
die Steigerung zwischen den Versuchen, d.h. die Differenz in kg zwischen dem vorhergehenden Versuch und dem angemeldeten Versuch. 

Der Wettkampfverlauf als Entscheidungskriterium wird ebenfalls angewendet, wenn eine Gewichtsklasse in mehreren Gruppen ausgetragen wird. 

5.8.7 
Im Falle eines Gleichstandes bei der Mannschaftswertung bekommt das Team mit den meisten ersten Plätzen den Vorzug. Wenn zwei Mannschaften die gleiche Zahl erster Plätze aufweisen, bekommt das Team mit den meisten zweiten Plätzen den Vorzug usw. mit den dritten und folgenden Plätzen. 

5.8.8 
Ein fehlendes Ergebnis beim Reißen schließt Athleten nicht vom weiteren Wettkampf aus. Sie dürfen im Umsetzen und Stoßen weitermachen. Wenn hier erfolgreich, bekommen sie Punkte für die Mannschaftswertung entsprechend ihrem im Umsetzen und Stoßen erreichten Platz, nicht aber für die Zweikampfplatzierung. Wenn Medaillen nur für den Zweikampf vergeben werden, wird der Athlet vom Wettkampf ausgeschlossen, wenn er keinen gültigen Versuch im Reißen hat. 

5.8.9 
Wettkampfteilnehmer, die zwar im Reißen, nicht aber im Umsetzen und Stoßen in die Wertung gekommen sind, bekommen Punkte für die Mannschaftswertung entsprechend ihrem im Reißen erreichten Platz, nicht aber für die Zweikampfplatzierung. 

6 
Offizielle beim Wettkampf 

6.1 
Die Jury 

6.1.1 
Die Funktion der Jury ist sicherzustellen, dass die Technischen Regelnbefolgt und angewendet werden. 

6.1.2 
Alle Jurymitglieder müssen Kampfrichter der Kategorie 1 sein. 

6.1.3 
Alle Jurymitglieder müssen aus verschiedenen Ländern kommen. 

6.1.4 
Vor Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften werden zwei Juries benannt (Jury 1 und Jury 2). 
6.1.5 
Bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften bestehen die Juries aus jeweils fünf (5) Mitgliedern, von denen jeweils ein Mitglied als Präsident fungiert. Ersatz kann ebenfalls benannt werden. 

6.1.6 
Während des Wettkampfverlaufs kann die Jury, nach einer ersten Verwarnung, mit einstimmiger Entscheidung einen Kampfrichter auswechseln, wenn seine/ihre Entscheidungen ihn/sie als inkompetent erscheinen lassen. Die Unparteilichkeit der Kampfrichter wird nicht bezweifelt, jedoch kann sich ein Fehler bei der Wertung unbeabsichtigt ereignen. In so einem Fall darf ein Kampfrichter seine Entscheidung erläutern. 

6.1.7 
Nach Beobachtung der Arbeit der Kampfrichter während des gesamten Wettkampfes können die Mitglieder der Jury jegliche besondere Vorkommnisse mit Hilfe eines speziellen Formblattes bewerten und darüber berichten. 

Der Präsident der Jury leitet derartige Berichte zum Chairman des technischen Komitees und dem Generalsekretär weiter. 

6.1.8 
Die Jury kann mit einstimmiger Entscheidung die Wertung eines Versuches außer Kraft setzen, wenn die Wertung der Kampfrichter mehrheitlich als technisch falsch beurteilt wird. 

6.1.9 
Um obige Regel anwenden zu können, müssen die Jurymitglieder Ihre Bewertung jedes Versuches mit Hilfe der Wertungsanlage auf dem Jurytisch abgeben. 

Diese Wertungsanlage ist mit 5 grünen LEDs (Light Emitting Diodes), 5 weißen LEDs und 5 roten LEDs ausgerüstet. Jedes Jurymitglied verfügt über einen Apparat mit einem roten und einem weißen Schalter. Wenn die Jurymitglieder einen der Schalter drücken, leuchtet die grüne LED auf. Die weißen und roten LEDs leuchten nur dann, wenn alle Jurymitglieder ihre Entscheidung abgegeben haben. 

6.1.10 
Wenn es bei der Beladung der Hantel einen Fehler gegeben hat oder wenn der Sprecher eine falsche Ansage gemacht hat, obliegt der Jury die Entscheidung über das weitere Vorgehen. 

Beispiel 1: 

Wenn die Hantel mit einem leichteren Gewicht als gefordert beladen war, kann der Wettkampf- teilnehmer, wenn er oder sie das will, entweder den Versuch akzeptieren – vorausgesetzt er war erfolgreich und die Hantel war mit einem Vielfachen von 1,0 kg beladen – oder ihn ablehnen. Wenn er oder sie den Versuch ablehnt, wird dem Athleten oder der Athletin ein zusätzlicher Versuch mit dem ursprünglich geforderten Gewicht zugestanden. 

Beispiel 2: 

Wenn die Hantel mit einem Gewicht beladen war, das nicht ein Vielfaches von 1,0 kg darstellt, und der Versuch erfolgreich war, kann der Wettkampfteilnehmer den Versuch mit einem Gewicht, das als das nächst niedrigere durch 1,0 kg teilbar ist, akzeptieren. 

Beispiel 3: 

Wenn die Hantel mit einem schwereren Gewicht als gefordert beladen war, kann der Wettkampf-teilnehmer den Versuch akzeptieren – vorausgesetzt er war erfolgreich und die Hantel war mit einem Vielfachen von 1,0 kg beladen. 

Wenn der Versuch nicht erfolgreich war oder die Hantel nicht mit einem Vielfachen von 1,0 kg beladen war, bekommt der Wettkampfteilnehmer automatisch einen zusätzlichen Versuch mit dem ursprünglich geforderten Gewicht zugestanden. 

Beispiel 4: 

Wenn ein Versuch fehlgeschlagen ist, weil entweder die Hantel nicht gleichmäßig beladen war oder weil die Hantel während des Wettkampfes ausgewechselt wurde, oder weil die Plattform nicht in korrektem Zustand war, kann die Jury auf Antrag des Hebers oder dessen Trainers einen zusätzlichen Versuch gewähren. 

Beispiel 5: 

Wenn der Sprecher bei der Ansage eines Gewichtes (leichter oder schwerer als das durch den Wettkampfteilnehmer geforderte) einen Fehler macht, muss die Jury dieselben Entscheidungen treffen, wie sie für die Fehler bei der Beladung der Hantel gelten. 

Beispiel 6: 

In bestimmten Wettkämpfen, bei denen die Teilnehmer nicht neben der Plattform bleiben müssen und deshalb dem Wettkampfgeschehen nicht folgen können, muss das Hantelgewicht in ähnlicher Weise dann reduziert werden, wenn der Sprecher versäumt hat einen Wettkampfteilnehmer zu dem Zeitpunkt aufzurufen, wann dieser normalerweise seinen Versuch absolviert hätte. 

6.1.11 
Die Jury muss dort platziert werden, wo sie klare und unverdeckte Sicht auf das Wettkampfgeschehen hat. Ersatzleute dürfen nicht am Jurytisch sitzen. Sie dürfen ihren Platz am Tisch nur dann einnehmen, wenn sie aufgerufen wurden eines der ursprünglichen Mitglieder zu ersetzen. 

6.1.12 
Die Jurymitglieder müssen bis zum Ende der Siegerehrung auf ihrem entsprechenden Platz bleiben. Sie haben dafür zu sorgen, dass die Kampfrichter dieses ebenfalls beachten. 

6.1.13 
Zwischen dem Präsidenten der Jury und dem Wettkampfsprecher muss eine direkte Telefon-verbindung bestehen. 

6.2 
Der Wettkampfsekretär / Wettkampfleiter 

6.2.1
Für alle Gewichtheberwettkämpfe werden ein Wettkampfsekretär und ein Wettkampfleiter ernannt. Der Wettkampfsekretär und der Wettkampfleiter haben die vollständige Kontrolle über den Wettkampf und führen ihre Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit der Jury und den technischen Controllern aus. 

6.2.2 
Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ist der Generalsekretär oder der stellvertretende Generalsekretär der IWF oder eine durch sie benannte Person Wettkampfleiter. Diese benannte Person muss ein Kampfrichter mit internationaler Lizenz der Kategorie 1 sein. 

Die Pflichten des Wettkampfsekretärs und des Wettkampfleiters stellen sich wie folgt dar: 

6.2.3
Erstellung der Starterliste und Einteilung in Wettkampfgruppen – falls erforderlich – entsprechend der von den teilnehmenden Verbänden gemeldeten 

Bestleistungen nach Bestätigung der endgültigen Meldung („final entris“). 

6.2.4 
Überwachung der Ziehung der Losnummern beim Kongress, soweit nicht elektronisch durchgeführt. 

6.2.5 
Durchführung des Abwiegens 

6.2.6
Überwachen der Versuchsreihenfolge während des Wettkampfes. 

6.2.7 
Überwachung der Registrierung von neuen Weltrekorden oder Olympischen Rekorden, die während der Veranstaltung aufgestellt werden. 

6.3
Die technischen Controller 

6.3.1 
Technische Controller werden eingesetzt, um den Wettkampfsekretär und den Wettkampfleiter in der Überwachung des Wettkampfablaufes zu unterstützen. Sie üben ihre Aufgaben in Abstimmung mit den für den Wettkampf eingeteilten Kampfrichtern aus. 

6.3.2 
Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen müssen die technischen Controller Kampfrichter der internationalen Kategorie 1 sein. 

6.3.3
Bei Weltmeisterschaften ernennt das Technische Komitee die technischen Controller; bei Olympischen Spielen ernennt sie das Exekutive Board, zwei (2) für jede Gewichts-klasse. In anderen Internationalen Spielen oder Turnieren werden sie durch den offiziellen IWF-Delegierten ernannt. 

Die Pflichten der technischen Controller stellen sich wie folgt dar: 

6.3.4 
Überprüfen der Wettkampfplattform, der Hantel, der Waage, der elektronischen Kampfrichter-wertungsanlage, der Zeituhr, des Aufwärmbereichs und der sonstigen Einrichtungen für den Wettkampf. 

6.3.5 
Sicherstellen der korrekten Bekleidung der Kampfrichter. 

6.3.6 
Abliefern ihrer internationalen Kampfrichterlizenz vor dem Wettkampf am Jurytisch vor dem Platz des Präsidenten und Abholen derselben nach dem Wettkampf. 

6.3.7 
Überprüfen des Outfits der Wettkampfteilnehmer vor und während des Wettkampfes und Durchsetzen der Regeln wo immer nötig. Wenn am Outfit des Athleten Korrekturen angebracht werden müssen oder Gleitmittel beseitigt werden muss und der Athlet bereits aufgerufen ist, ist Regel 2.3.6 anzuwenden. 

6.3.8 
Sicherstellen während des gesamten Wettkampfverlaufs, dass nur die akkreditierte Anzahl von Offiziellen die Athleten in Aufwärm-und Wettkampfbereich begleiten. 

6.3.9 
Sicherstellen, dass niemand – einschließlich des technischen Controllers auf der Bühne (aus dem Blickwinkel der Zuschauer und/oder der Fernsehkameras) zu sehen ist, wenn der Athlet auf der Bühne ist. 

6.3.10 
Überprüfen der Informationen auf der Anzeigentafel während des Wettkampfes (korrekter Athlet, Versuch, Gewicht, Zeit, Rekorde) und Freigabe des Wegs für den Athleten auf die Bühne nach erfolgtem Aufruf. 

6.3.11
Überprüfen der Sauberkeit von Hantel und Plattform. 

6.3.12 
Unterstützung der Antidoping Kommission, wenn gewünscht. 

6.4
Die Kampfrichter 

6.4.1
Kampfrichter haben sich in jedem Wettkampf auf ihre Hauptaufgabe zu konzentrieren, welche in der Beurteilung der durch die Athleten ausgeführten Versuche liegt. Alle internationalen Kampfrichter müssen eine gültige von der IWF herausgegebene Kampfrichterlizenzkarte besitzen. 

6.4.2
Internationale Kampfrichter werden in zwei Kategorien eingeteilt: 

a)  Kategorie 2: Dieser Personenkreis kann als Kampfrichter bei nationalen Meisterschaften, internationalen Turnieren, regionalen Spielen und Kontinentalmeisterschaften tätig werden. 

b)  Kategorie 1: Dieser Personenkreis kann bei obig genannten Meisterschaften und Turnieren wie auch bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften als Kampfrichter tätig sein. Darüber hinaus ist der Einsatz in einer internationalen Jury möglich. 

6.4.3 
Kampfrichterlizenz: 

Auf Antrag der nationalen Verbände gibt die IWF Kampfrichterlizenzen aus, welche jeweils für einen olympischen Zyklus gültig sind. Kampfrichter, die keine gültige Lizenz besitzen, dürfen außerhalb ihres Landes nicht als Kampfrichter tätig werden. 

6.4.4 
Die Gültigkeit einer Lizenz wird an einer selbstklebenden Marke auf der letzten Seite der Lizenzkarte erkannt. 

6.4.5 
Die IWF registriert nur lizenzierte Kampfrichter. 

6.4.6 
Für einen olympischen Zyklus beträgt die Lizenzgebühr für eine internationale Lizenz der Kategorie 1 US$ 100 (einhundert US-Dollar) und für eine internationale Lizenz der Kategorie 2 US$ 50 (fünfzig US-Dollar). 

6.4.7
Wenn ein nationaler Verband für einen Kampfrichter, der noch keine internationale Lizenzkarte besitzt, eine Lizenz beantragt (Kategorie 2), wird eine zusätzliche Gebühr von US$ 50 (fünfzig US-Dollar) für die Lizenzkarte selbst fällig. 

6.4.8 
Die Bezahlung der Gebühren ist mit der Antragstellung fällig. 

6.4.9
Für jede neue Lizenzkarte muss zusammen mit der Lizenz selbst bezahlt werden. 

6.4.10 
Das Registrierdatum für eine neue Kampfrichterlizenz der Kategorie 2 ist das Datum der Prüfung. 

6.4.11 
Jede Kampfrichterlizenzkarte bietet Platz für die Eintragung aller internationalen Einsätze, die durch den Inhaber absolviert werden. Diese Einträge können durch den IWF-Präsidenten, den IWF-Generalsekretär, den Präsidenten der Jury, den Wettkampfsekretär oder den Sekretär des Nationalver-

bandes, dem der Inhaber der Lizenz angehört, vorgenommen werden. 

6.4.12 
Der Generalsekretär der IWF und das technische Komitee stellen eine Liste von Kampfrichtern auf, die als Referenz für die Auswahl zu künftigen Einsätzen herangezogen wird. Diese Liste enthält die Namen derjenigen Kampfrichter, die für einen Einsatz bei wichtigen internationalen Meisterschaften 

(Weltmeisterschaften, Olympische Spiele usw.) als am besten geeignet erscheinen. 

Die Kampfrichter beim Wettkampf 

6.4.13 
Bei Wettkämpfen, die unter IWF-Regeln durchgeführt werden, werden für jede Gewichtsklasse oder Wettkampfgruppe drei Kampfrichter (ein Hauptkampfrichter und zwei Seitenkampfrichter) und ein Ersatzkampfrichter benannt. 

6.4.14
Vor dem Wettkampf müssen sich die Kampfrichter unter Führung des technischen Controllers davon überzeugen, dass 

-
die notwendige Wettkampfausrüstung in Ordnung ist (siehe 6.3.4) und 

-
alle Wettkampfteilnehmer während der angesetzten Zeit innerhalb den Limits ihrer Gewichtsklasse abgewogen werden. 

6.4.15 
Vor dem Wettkampf müssen die Kampfrichter ihre internationalen Lizenzkarten auf dem Tisch der Jury vor dem Platz des Präsidenten abgeben. 

6.4.16 
Kampfrichter bei Weltmeisterschaften und allen anderen internationalen Wettkämpfen müssen entsprechend den IWF-Regeln korrekt gekleidet sein. Falls nicht, können sie nicht in offizieller Funktion tätig werden. 

6.4.17 
Bei Wettkämpfen auf Weltmeisterschaften müssen alle Diensthabenden Offiziellen die vorgeschriebene Uniform tragen: dunkelblaues Sakko, weißes Hemd oder weiße Bluse, IWF-Krawatte (oder IWF-Schal für Frauen), graue Hose (grauer Rock oder graue Hose für Frauen), dunkle Socken oder Strümpfe, schwarze Schuhe und das IWF-Kampfrichterabzeichen auf der Brusttasche des Sakkos. Es darf nur das IWF-Abzeichen getragen werden, weil diese Offiziellen den Internationalen Verband repräsentieren. Bei sehr heißer Witterung und vorbehaltlich der Erlaubnis des Präsidenten der Jury darf das Sakko abgelegt werden. Bei Olympischen Spielen und anderen Multi-Sport-Games darf nur die Uniform getragen werden, die durch das Organisationskomitee bereitgestellt wird. 

6.4.18 
Der Hauptkampfrichter hat seinen Platz vier (4) Meter von der Plattform entfernt (gemessen von der Vorderkante der Plattform bis zur Hinterkante des Kampfrichtertisches) und in seiner Mittellinie. Die beiden Seitenkampfrichter sitzen auf derselben Linie wie der Hauptkampfrichter, drei (3) bis vier (4) 
Meter von ihm entfernt. 

6.4.19 
Während des Wettkampfes haben die Kampfrichter sicherzustellen: 

-
dass das Hantelgewicht dem durch den Sprecher angekündigten Gewicht entspricht, 

-
dass niemand außer dem Athleten während der Ausführung des Versuches die Hantel berührt, 

-
dass nur der Athlet oder die Scheibenstecker die Hantel auf der Plattform an eine neue Position bewegen. Für den Trainer ist es verboten, die Hantel zu bewegen, irgendwie herzurichten oder sauber zu machen. 

Wenn der Athlet die Hantel an eine Stelle bewegt, an der die Sicht eines Kampfrichters beeinträchtigt ist, darf der betroffene Kampfrichter einen Platz einnehmen, von dem aus der Versuch korrekt beobachtet werden kann. Danach kehrt der Kampfrichter zu seinem Platz zurück und gibt sein Signal und seine Entscheidung bekannt. 

6.4.20 
Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen genauso wie bei größeren inter-nationalen Wettkämpfen wird die elektronische Kampfrichter – Wertungsanlage (wie unter 3.3 näher spezifiziert) eingesetzt. Wenn jedoch das System ausgefallen ist oder bei Wettkämpfen, bei denen das System nicht zur Verfügung steht, gibt der Hauptkampfrichter das Signal zum Absetzen der Hantel auf der Plattform am Ende des Versuches, sobald der Athlet mit allen Körperteilen bewegungslos verharrt und beide Füße sich auf einer Linie befinden. Dieses Signal muss sowohl hör-als auch sichtbar sein, d.h. der Hauptkampfrichter muss „Ab“ sagen und gleichzeitig eine Abwärtsbewegung mit dem Arm ausführen. 

6.4.21 
Die Kampfrichter müssen ihre Bewertung des Versuches durch Geben eines Signals anzeigen. „Gültig“ – weißes Licht; „Ungültig“ – rotes Licht. Ein Versuch ist ein „gültiger“ Versuch mit zwei oder drei weißen Lichtern; ein Versuch ist „ungültig“ mit zwei oder drei roten Lichtern. 

6.4.22
Im Falle eines Fehlers des elektronischen Systems und in Wettkämpfen, in denen dieses nicht zur Verfügung steht, können die Lichter durch kleine rote und weiße Flaggen ersetzt werden. Die Kampfrichter geben ihre Entscheidungen durch Heben der entsprechenden Flagge bekannt. 

6.4.23
Wenn die elektronische Kampfrichter -Wertungsanlage nicht im Einsatz ist und einer der Seiten- kampfrichter einen schweren Fehler bei der Ausführung eines Versuches erkennen sollte, hebt er oder sie einen Arm um auf den Fehler aufmerksam zu machen. Wenn Zustimmung von dem anderen Seitenkampfrichter oder vom Hauptkampfrichter erteilt wird, begründet dies eine Mehrheitsentscheidung und der Hauptkampfrichter beendet den Versuch, indem er dem Athleten das Signal zum Absetzen der Hantel auf der Plattform gibt. 

6.4.24 
In einem Wettkampf, in dem kein technischer Controller eingesetzt wird, üben die Kampfrichter die Pflichten der technischen Controller aus (siehe 6.3). 

6.4.25 
Während eines Wettkampfes, in dem sie mit der Wertung betraut sind, dürfen Kampfrichter keine Unterlagen oder Informationen erhalten, die sich auf den Fortgang bzw. den Stand des Wettkampfes beziehen. Sie müssen sich jeglichen Kommentars zum Wettkampf enthalten. 

6.4.26 
Während eines Wettkampfes darf kein Kampfrichter versuchen, die Entscheidungen der anderen Kampfrichter zu beeinflussen. 

6.4.27 
Nach dem Wettkampf müssen die Kampfrichter: 

-
evt. vorliegende Rekordprotokolle unterzeichnen 

-
ihre durch den Präsidenten der Jury ausgefüllten und unterzeichneten 

Kampfrichterlizenzkarten vom Jurytisch abholen 

-
während der Siegerehrung auf ihrem jeweiligen Platz bleiben. 

Kampfrichter bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen 

6.4.28 
Es dürfen nicht zwei Kampfrichter aus demselben Land in derselben Wettkampfgruppe werten. 
6.4.29
Drei (3) Monate vor den Weltmeisterschaften darf jeder nationale Verband maximal zwei (2) Kampfrichter der Kategorie 1 vorschlagen, die bei dieser Meisterschaft werten sollen. Das Executive Board der IWF und das technische Komitee wählen aus der Vorschlagsliste die Kampfrichter aus, die eingesetzt werden. Die Zahl der Kampfrichter, die ausgewählt werden, wird vom technischen Komitee auf der Grundlage des genauen Veranstaltungsprogramms der Meisterschaft festgelegt. Die nationalen Verbände werden über den Einsatz oder Nicht-Einsatz ihrer Kampfrichter unterrichtet. 

Die ausgewählten Kampfrichter werden vor dem Beginn der Meisterschaften am Veranstaltungsort durch das Wettkampfsekretariat den einzelnen Gewichtsklassen bzw. Wettkampfgruppen zugeteilt. 

6.4.30 
Die Kampfrichter für Olympische Spiele werden auf der Grundlage der Vorschläge der nationalen Verbände (maximal zwei (2) pro Verband) sechs (6) Monate vor Beginn der Spiele durch das Executive Board der IWF ausgewählt. 

Lizenzierung von Kampfrichtern 

6.4.31
Um eine internationale Lizenz zu erhalten müssen Kandidaten folgende 

Voraussetzungen erfüllen: 

a)  Sie müssen mindestens fünf (5) Jahre in ihrem nationalen Verband als 

                  Kampfrichter tätig gewesen sein; 

b)  Sie müssen durch ihren nationalen Verband vorgeschlagen werden; 

c)  Sie müssen die technischen Regeln der IWF vollständig beherrschen; 

d)  Sie müssen ihre Fähigkeiten in einer praktischen Prüfung unter Beweis stellen, die entweder 
von der IWF organisiert wird oder durch ihren nationalen Verband organisiert und durch die IWF  anerkannt wird. 

e)  Sie müssen in einer schriftlichen Prüfung, die durch das technische Komitee der IWF heraus- 

gegeben und in regelmäßigen Abständen überarbeitet wird, mindestens 85% der maximal     möglichen Punkte erzielen. 

6.4.32 
Um von der internationalen Kategorie 2 zur internationalen Kategorie 1 aufzusteigen, müssen Kampfrichter ihre Fähigkeiten während eines Wettkampfes unter IWF-Regeln (keine Masters) gegenüber drei (3) IWF-1-Lizenz-Inhabern unter Beweis stellen. Zusätzlich müssen die Kandidaten eine schriftliche Prüfung in Form eines Fragebogens ablegen, die durch das technische Komitee der IWF vorbereitet und in regelmäßigen Abständen überarbeitet wird. 
Die Bedingungen für die Kampfrichterprüfung der Kategorie 1 sind folgende: 

6.4.33 
Die Kandidaten müssen mindestens zwei (2) Jahre als Kategorie 2 – Kampfrichter tätig gewesen sein. 

6.4.34 
Die Kandidaten können bei kontinentalen Meisterschaften, regionalen Spielen, internationalen Turnieren, internationalen Wettkämpfen und nationalen Meisterschaften geprüft werden. 

6.4.35 
Die drei Mitglieder der Prüfungskommission können alle aus dem gleichen Land kommen. 

6.4.36 
Jeder Prüfer sitzt getrennt von den anderen und beurteilt die Kandidaten unabhängig, ohne die anderen Prüfer zu konsultieren. 

6.4.37 
Wenn eine elektronische Kampfrichter-Wertungsanlage verwendet wird, können bis zu drei (3) Kampfrichter gleichzeitig geprüft werden; anderenfalls kann nur der Hauptkampfrichter geprüft werden. 

6.4.38 
Das Ergebnisprotokoll der Veranstaltung wird von der Prüfungskommission zur Aufzeichnung der Bewertung benutzt. 

6.4.39 
Name und Nationalität der(s) Kandidaten werden entsprechend ihrer 
Position zur Plattform eingetragen, d.h. der Kampfrichter auf der linken Seite ist die Nummer 1, der Hauptkampfrichter ist die Nummer 2 und der Kampfrichter rechts ist die Nummer 3. Die Prüfer unterzeichnen ebenfalls mit ihrem Namen und geben ihre Nationalität an. 

6.4.40 
Die Namen der Athleten werden auf allen Ergebnisprotokollen der Prüfungskommission in derselben Reihenfolge eingetragen, so dass sich alle ihre Bewertungszeichen entsprechen. 

6.4.41
Die Kandidaten müssen mindestens einhundert (100) Versuche bewerten. Dies beinhaltet sowohl vollendete als auch nicht vollendete Versuche. 

6.4.42 
Die Prüfer vermerken zuerst ihre eigene Bewertung des jeweiligen Versuchs oben in jedem Feld des Ergebnisprotokolls. Ein / bedeutet einen gültigen Versuch und ein X bedeutet einen ungültigen Versuch. Unter diesem Zeichen wird – unter Benutzung derselben Zeichen – die Entscheidung des jeweiligen Kandidaten eingetragen. 

Beispiel: 

/ = weißes Licht 
X = rotes Licht 

  / 

/// = alle drei haben richtig gewertet 

  X 

XXX = alle drei haben richtig gewertet 

   X 

X / X = der Hauptkampfrichter hat falsch gewertet 

/ X X = Kampfrichter Nummer 1 hat falsch gewertet 

6.4.43 
Wenn nur der Hauptkampfrichter geprüft wird und er falsch wertet, z.B. wenn das Signal zum Absetzen der Hantel zu früh oder zu spät erfolgt, muss der Prüfer dies mit einem X markieren und darunter zusätzlich den Buchstaben S vermerken, der ein unkorrektes Signal anzeigt. Ein Kandidat kann somit während eines Versuchs zwei Fehler machen und beide Fehler sind aus dem Protokoll ersichtlich. 

6.4.44 
Die Prüfer markieren jeden unvollständigen Versuch mit einem 0, z.B. wenn die Hantel beim Reißen oder Umsetzen fallen gelassen wird oder wenn ein Ausstoß nicht beendet werden kann usw. 

6.4.45 
Wenn ein Kandidat während eines nicht vollständigen Versuchs einen Fehler macht, halten dies die Prüfer mit einem X anstelle eines 0 fest und geben die Zahl des Fehlers an. 

6.4.46 
Das Ergebnis jedes Kandidaten wird auf der Basis der vollständigen Versuche berechnet. Um in Kategorie 1 aufsteigen zu können, muss der Kandidat 95% der maximal erreichbaren Punktzahl in der praktischen Prüfung und 90% in der schriftlichen Prüfung erreichen. 

6.4.47 
Die originalen Prüfungsbögen werden – ohne Veränderung oder Zusatz – an den Generalsekretär der IWF geschickt, der daraus die erreichten Prozentzahlen errechnet, welche die Kandidaten in ihrer praktischen Prüfung erreicht haben. 

6.4.48
Die Ergebnisse werden den Kandidaten vom Generalsekretär durch die jeweiligen nationalen Verbände mitgeteilt. Die erfolgreichen Kandidaten erhalten ihre Lizenzkarte der Kategorie 1 und ihre Lizenz ebenfalls durch den jeweiligen nationalen Verband. 

6.4.49 
Das Datum der Lizenzerteilung für die erfolgreichen Kandidaten ist das Prüfungsdatum. 

6.4.50 
Wenn Kampfrichter, die bereits eine gültige Kampfrichterlizenz für den laufenden olympischen Zyklus haben, in die Kategorie 1 aufsteigen, muss nur noch die Differenz von US$ 50 (fünfzig US-Dollar) durch den nationalen Verband bezahlt werden, um ihre neue Lizenzkarte zu erhalten. 

6.4.51 
Kandidaten, welche die Prüfung nicht bestehen, müssen mindestens sechs (6) Monate warten, bevor sie die Prüfung erneut ablegen können. 

6.5 
Der Zeitnehmer 

6.5.1
Bei allen Wettkämpfen, die unter IWF-Regeln veranstaltet werden, muss das Organisationskomitee Zeitnehmer benennen. 

6.5.2 
Zeitnehmer bei Olympischen Spielen müssen eine internationale Kampfrichterlizenz der Kategorie 1 besitzen. Bei Weltmeisterschaften müssen die Zeitnehmer qualifizierte internationale Kampfrichter sein. Bei Kontinentalmeisterschaften, regionalen Spielen und anderen internationalen Veranstaltun-

gen müssen die Zeitnehmen qualifizierte internationale oder nationale Kampfrichter sein. 

6.5.3 
Die Aufgaben der Zeitnehmer sind wie folgt: 

-
Bedienen der Zeituhr im Einklang mit den Regeln, wenn im Wettkampfverlauf die Athleten aufgerufen werden, ihre Versuche zu absolvieren. 

-
die Uhr auf eine Minute (60 Sekunden) stellen und zu Beginn jedes Versuches starten. Das Starten der Zeit muss stattfinden bei Vollendung des Aufrufes zum Versuch durch den Sprecher oder bei Vollendung der Beladung der Hantel, je nachdem, was zuletzt eintritt. 

-
die Uhr auf zwei Minuten (120 Sekunden) stellen und zu Beginn des Versuches starten, falls ein Athlet zwei Versuche hintereinander absolviert. Das Starten der Zeit muss stattfinden bei Vollendung des Aufrufes zum Versuch durch den Sprecher oder bei Vollendung der Beladung der Hantel, je nachdem, was zuletzt eintritt. 

-
die Uhr sofort anhalten, wenn die Hantel von der Plattform abgehoben wird. 

-
die Uhr wieder zu starten, wenn die Hantel nicht Kniehöhe erreicht hat. 

6.5.4
Um seine Aufgabe korrekt ausführen zu können, arbeitet der Zeitnehmer eng mit dem Sprecher und dem Präsidenten der Jury zusammen. 

6.6 
Chief Marshal 

Bei Weltmeisterschaften und olympischen Spielen muss der Chief Marshal ein Englisch sprechender Kampfrichter der Kategorie 1 sein. Die Aufgabe des Chief Marshals ist, die Informationen über die gewünschten Versuche mittels einer Gegensprechanlage zum Tisch der Wettkampfleitung zu kommunizieren. 

6.7 
Die Sprecher 

Es müssen ein oder mehrere Sprecher ernannt werden. Ihre Aufgabe ist es die geeigneten Ansagen zu machen, um einen effizienten Wettkampfablauf zu gewährleisten. Dies beinhaltet Nennen des Athleten der zur Plattform gerufen wird, Name des Landes, das Hantelgewicht und die Nummer des Versuchs. Der Sprecher kündigt auch den darauf folgenden Athleten an. Es kann ein Assistent der(s) Sprecher(s) ernannt werden, dessen Funktion es ist, dass die Veränderungen des Hantelgewichts von den Versuchsermittlern entgegen genommen werden und die Information an den Sprecher weiter gegeben wird. 

6.8 
Die Dienst habenden Sportärzte 

6.8.1 
Bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und anderen größeren internationalen Veranstaltungen, werden Mediziner benannt, welche in jeder der Gewichtsklassen ihren Bereitschaftsdienst versehen. 

Die diensthabenden Sportärzte haben folgende Aufgaben: 

6.8.2 
Vom Beginn des Abwiegens bis zum Ende der Dopingkontrollen am Veranstaltungsort anwesend zu sein. 

6.8.3 
Die medizinischen Einrichtungen zu kennen und zu nutzen und bei den Probenahmen für die Dopingkontrollen mitzuarbeiten. 

6.8.4 
Bereit zu sein, im Falle von Verletzungen oder Erkrankungen medizinische Hilfe zu leisten; mit den Mannschaftsärzten zusammen zu arbeiten und die Trainer, die Offiziellen und die Athleten im Falle von Verletzungen über die Möglichkeit den Wettkampf fortzusetzen zu beraten. 

6.8.5 
Während des Wettkampfes das Anbringen von zusätzlichen Pflastern oder Bandagen im Einklang mit den Regeln zu erlauben. 

6.8.6 
Bei Weltmeisterschaften müssen zwei (2) Ärzte gleichzeitig in Bereit-schaft sein. Wenn nötig können auch Mannschaftsärzte gebeten werden, die diensthabenden Sportärzte zu unterstützen. Wenn es medizinisch erforderlich ist, soll der Athlet zustimmen vom Dienst habenden Arzt behandelt zu werden. 

6.8.7 
Bei Olympischen Spielen dürfen nur von der IWF benannte Ärzte als Diensthabende Sportärzte bei den Wettkämpfen arbeiten. Es werden zwei (2) Ärzte pro Gewichtsklasse eingesetzt. 

7
 Weltrekorde 

7.1 
Die IWF führt Weltrekorde für Senioren und Junioren sowie Olympische Rekorde in jeder der acht (8) Gewichtsklassen bei den Männern und jeder der sieben (7) Gewichtsklassen bei den Frauen im Reißen, Umsetzen und Stoßen und im Zweikampf. 

7.2
Ein Juniorenrekord kann nur von einem Athleten aufgestellt werden, der im Alterslimit der Junioren ist. Seniorenweltrekorde können auch von Junioren aufgestellt werden, d.h. diese Rekorde werden unabhängig vom Alter des Athleten anerkannt. 

7.3 
Weltrekorde können nur bei Wettkämpfen aufgestellt werden, die im IWF- Kalender stehen. 

7.4 
Olympische Rekorde können nur bei Olympischen Spielen aufgestellt werden. 

7.5 
Neue Weltrekorde werden nur dann anerkannt, wenn der Athlet, der ihn aufgestellt hat, sich erfolgreich einer Dopingkontrolle unterzieht. 

7.6 
Die Aufstellung eines neuen Weltrekords erfordert die Wertung durch drei internationale Kampfrichter. 

7.7 
Für die Anerkennung eines neuen Weltrekords müssen folgende Bedingungen erfüllt werden: 

a) 
Ein Rekord ist nur dann gültig, wenn er den alten Rekord um mindestens 1,0 kg übertrifft. 

b) 
Das Rekordprotokoll muss folgende Informationen enthalten: 

-
den Namen und die Nationalität des Athleten 

-
das Körpergewicht des Athleten 

-
das Geburtsdatum des Athleten (im Format dd / mm / yy) 

-
das Gewicht der Hantel 

-
die Gewichtsklasse 

-
das Datum und den Namen der Veranstaltung 

-
der Ort, an dem der Rekord aufgestellt wurde. 

7.8 
Sobald ein neuer Rekord aufgestellt wurde, muss jeder Athlet, wenn der diesen Rekord verbessern will, ihn um mindestens 1,0 kg übertreffen; also kann nicht ein leichterer Athlet, der dasselbe Gewicht zur Hochstrecke bringt, den Rekord für sich beanspruchen. 

Wenn zwei oder mehr Athleten eine neue Rekordleistung erreichen, hält derjenige den neuen Rekord, der die Leistung zuerst erreicht hat – unabhängig vom Körpergewicht der beteiligten Athleten oder vom Wettkampfverlauf, wenn eine Gewichtsklasse in zwei Gruppen geteilt wurde. 

8
 Zeremonien 

8.1
Die Eröffnungszeremonie 

Vor dem Beginn von Weltmeisterschaften wird eine Eröffnungszeremonie nach folgendem Procedere abgehalten: 

8.1.1 
Alle teilnehmenden Nationalmannschaften, oder deren dafür bestimmte Teammitglieder, marschieren in alphabetischer Reihenfolge (entsprechend der Sprache des Gastgeberlandes) ein; das gastgebende Land beschließt den Aufmarsch. 

8.1.2 
Die Fahnenträger der Nationalmannschaften formieren einen Halbkreis auf der Bühne. 

8.1.3 
Die Ehrengäste marschieren ein und nehmen ihre Plätze auf der Bühne ein. 

8.1.4 
Der Ehrengast des Gastgeberverbandes spricht ein Grußwort. 

8.1.5 
Der Präsident des Gastgeberverbandes hält eine Ansprache. 

8.1.6 
Der Präsident der IWF antwortet auf die Ansprachen und eröffnet die Meisterschaften. 

8.1.7
Die Nationalflagge des Gastgeberverbandes und die Flagge der IWF werden aufgezogen, während die Nationalhymne des Gastgeberlandes gespielt wird. 

8.1.8 
Die Ehrengäste verlassen, gefolgt von den Delegationen, die Bühne. 

8.1.9 
Der Zeremonie kann ein Unterhaltungsprogramm folgen, das vom Gastgeberverband zusammengestellt wurde. 

8.2 
Die Siegerehrung 

Bei Weltmeisterschaften wird am Ende des Wettkampfes jeder Gewichtsklasse eine Siegerehrung nach folgendem Ablaufschema abgehalten: 

8.2.1 
Ein Podest mit Plätzen für die drei (3) Medaillengewinner wird auf der Wettkampfplattform aufgestellt. 

8.2.2 
Alle Medaillengewinner, die Medaillenträger und die Offiziellen, welche die Medaillen verleihen, marschieren ein und nehmen ihre Plätze auf der Bühne ein. Alle Medaillengewinner stellen sich in einer Reihe hinter dem Podest auf. 

8.2.3 
Der Sprecher stellt die Offiziellen vor, welche die Medaillen überreichen. Der IWF-Präsident verleiht die Medaillen, kann diese Aufgabe aber an andere IWF-Offizielle oder an eine Person delegieren, die den gastgebenden Verband oder einen Sponsor repräsentiert. Beginnend mit der Bronzemedaille 

kündigt der Sprecher abwechselnd den Namen, das Land und das Ergebnis des Medaillengewinners im Reißen an. Die Athleten besteigen das Podium um ihre Medaillen in Empfang zu nehmen, wenn sie aufgerufen werden. 

Wenn alle Medaillen verliehen sind, treten die Athleten in ihre ursprüngliche Position hinter dem Podium zurück (dabei werden keine Flaggen aufgezogen oder Nationalhymnen gespielt). 

8.2.4 
Der Sprecher stellt die Offiziellen vor, welche die Medaillen überreichen, falls diese Personen nicht dieselben sind wie beim Reißen. Beginnend mit der Bronzemedaille kündigt der Sprecher abwechselnd den Namen, das Land und das Ergebnis des Medaillengewinners im Umsetzen und Stoßen an. Die 

Athleten besteigen das Podium um ihre Medaillen in Empfang zu nehmen, wenn sie aufgerufen werden. Wenn alle Medaillen verliehen sind, treten die Athleten in ihre ursprüngliche Position hinter dem Podium zurück (dabei werden keine Flaggen aufgezogen oder Nationalhymnen gespielt). 

8.2.5
Der Sprecher stellt die Offiziellen vor, welche die Medaillen überreichen, falls diese Personen nicht dieselben sind wie für die beiden Einzeldisziplinen. Beginnend mit der Bronzemedaille kündigt der Sprecher abwechselnd den Namen, das Land und das Ergebnis des Medaillengewinners im Zweikampf an. Die Athleten besteigen das Podium um ihre Medaillen in Empfang zu nehmen, wenn sie aufgerufen werden. 

8.2.6 
Nach Überreichung der Zweikampfmedaillen wird die Nationalhymne des Meisters gespielt während die Nationalflaggen der drei Sieger, welche auf dem Podest stehen, gehisst werden. 

8.2.7 
Die Medaillenträger, die Athleten und die Offiziellen marschieren aus. 

8.2.8 
Der IWF-Präsident kann eine oder zwei Personen benennen, die ihn bei der Siegerehrung begleiten. 

8.2.9 
Die Siegerehrung wird würdevoll durchgeführt; Einmarsch und Ausmarsch erfolgen mit musikalischer Begleitung. 

8.3 
Die Schlusszeremonie 

Am Ende von Weltmeisterschaften wird eine Schlusszeremonie nach den Absprachen zwischen dem Organisationskomitee und der IWF abgehalten. Die Verleihung der Mannschaftspreise kann in Verbindung mit der Schlusszeremonie abgehalten werden und wird nach dem Ermessen des Organisationskomitees und des IWF-Präsidenten und/oder des Generalsekretärs oder eines dazu bestimmten Offiziellen durchgeführt. 

8.3.1 
Die Delegierten der teilnehmenden Mannschaften marschieren ein und nehmen ihren Platz auf der Bühne ein. 

8.3.2 
Die Fahnenträger der teilnehmenden Mannschaften bilden einen Halbkreis. 

8.3.3 
Die Ehrengäste marschieren ein und nehmen ihren Platz auf der Bühne ein. 

8.3.4 
Der Präsident des Gastgeberverbandes hält eine Ansprache. 

8.3.5 
Der IWF-Präsident erwidert die Ansprache und erklärt die Meisterschaft als beendet. 

8.3.6 
Die Nationalflagge des Gastgeberlandes und die Flagge der IWF werden eingeholt, während die Nationalhymne des Gastgeberlandes gespielt wird. 

8.3.7 
Die Flagge der IWF wird an den Präsidenten der IWF überreicht. 

8.3.8 
Die Flagge der IWF wird den Organisatoren der nächsten Weltmeisterschaften überreicht. 

8.3.9 
Die Ehrengäste verlassen gefolgt von den Mannschaftsvertretern die Bühne. 

